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27/04 Sonstiges Rechtspflege 

Text 

Sonstige Kosten 

§ 31. (1) Den Sachverständigen sind ausschließlich folgende mit der Erfüllung ihres jeweiligen 
Gutachtensauftrags notwendigerweise verbundene variable Kosten, nicht aber Fixkosten zu ersetzen: 

 1. die Materialkosten für die Anfertigung von Kopien, Ausdrucken, Fotos, Zeichnungen, Modellen, 
Röntgenaufnahmen, sonstige Dokumentationen und Vervielfältigungen; 

 2. die Kosten für die bei der Untersuchung verbrauchten Materialien (insbesondere Filmmaterial, 
Reagenzien, Chemikalien, Farbstoffe, Präparate, Injektionsmittel); 

 3. die Kosten für die Übertragung bzw. das Reinschreiben von Befund und Gutachten einschließlich 
der Beilagen hierzu sowie der von den Sachverständigen im Zuge ihrer Tätigkeit 
auszufertigenden Schriftstücke, wobei bei ausschließlich aus Text bestehenden Schriftstücken für 
je 1 000 Schriftzeichen (ohne Leerzeichen) der Urschrift ein Betrag von 2 Euro (Anm. 1) und für je 
1 000 Schriftzeichen (ohne Leerzeichen) einer Ausfertigung ein Betrag von 60 Cent (Anm. 2) zu 
ersetzen sind; in den übrigen Fällen gebührt ein Betrag von 2 Euro (Anm. 1) für jede volle Seite der 
Urschrift und von 60 Cent (Anm. 2) für jede volle Seite einer Ausfertigung; diesfalls gilt eine Seite 
als voll, wenn sie mindestens 25 Zeilen mit durchschnittlich mindestens 40 Schriftzeichen 
enthält; bei geringerem Umfang ist die Gebühr für den entsprechenden Teil zu bestimmen; mit 
diesen Kosten sind auch die hierfür verwendeten Schreibkräfte, Schreibmittel und Geräte 
abgegolten; 

 4. die Kosten für die Benützung der von ihnen nicht selbst beigestellten, besonderen 
fallspezifischen Hilfsmittel, Werkzeuge, Programme und Geräte, die nicht zur üblichen 
Grundausstattung von in diesem Fachgebiet tätigen Sachverständigen gehören; 

 5. die von den Sachverständigen zu entrichtenden Entgelte und Gebühren für Leistungen und 
Dienste, die für Befundaufnahme und Gutachtenserstattung durch die Sachverständigen 
notwendig sind und welche die Sachverständigen üblicherweise nicht selbst erbringen und die 
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auch nicht zur üblichen Grundausstattung und Infrastruktur der in diesem Fachgebiet tätigen 
Sachverständigen gehören (insbesondere Porto, Transportkosten, Kosten für 
Fremduntersuchungen und –analysen, Pflegegebühren, durch die Besonderheit des Auftrags 
zusätzlich erforderliche Versicherungsprämien, Kosten für Großräumlichkeiten, für den Erwerb 
rein fallspezifischen Zusatzwissens und für Übersetzungen); 

 6. die von der Sachverständigengebühr zu entrichtende Umsatzsteuer; sie ist gesondert an- und 
zuzusprechen. 

(1a) Übermittelt der Sachverständige sein Gutachten samt allfälligen Beilagen sowie seinen 
Gebührenantrag im Weg des elektronischen Rechtsverkehrs (§ 89a GOG), so gebührt ihm dafür ein 
Betrag von insgesamt 12 Euro (Anm. 3). Werden vom Sachverständigen im Rahmen der Erfüllung des 
Gutachtensauftrags darüber hinaus notwendigerweise weitere Unterlagen im Weg des elektronischen 
Rechtsverkehrs an das Gericht übersandt, so hat der Sachverständige dafür jeweils Anspruch auf eine 
Gebühr von insgesamt 2,10 Euro (Anm. 4); dies gilt nicht für weitere Übersendungen im Zusammenhang mit 
dem Gebührenbestimmungsantrag. 

(2) Alle anderen Aufwendungen sind mit der Gebühr für Mühewaltung abgegolten. 

(_______________ 

Anm. 1: gemäß BGBl. II Nr. 430/2023 ab 1.1.2024: 2,90 Euro 

Anm. 2: ab 1.1.2024: 0,90 Euro 

Anm. 3: ab 1.1.2024: 13,20 Euro 

Anm. 4: ab 1.1.2024: 2,30 Euro) 
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EG: Art. XVI, BGBl. I Nr. 111/2007 
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